
Magazin

6 Rheinisches Ärzteblatt / Heft 10 / 2023

Long COVID

Land NRW fördert Telekonsile mit bis  
zu einer Million Euro

Um die Versorgung von Patientinnen und Pa
tienten zu verbessern, die an Long COVID er
krankt sind oder am PostVACSyndrom lei
den, setzt NordrheinWestfalen unter anderem 
auf Telekonsile, die einen Fachaustausch 
zwischen Hausarztpraxen und den bestehen
den CoronaAmbulanzen ermöglichen. Auf 
diese Weise könnten außerdem die Ambulan
zen entlastet und die Weiterbehandlung beim 
Hausarzt vor Ort ermöglicht werden, teilte die 
Landesregierung Ende August mit. Die Konsil
vermittlung soll über das Virtuelle Kranken
haus NRW (VKh.NRW) erfolgen. Das Landes
gesundheitsministerium stellt im Haushalts
jahr 2023 hierfür kurzfristig eine Million Euro 
zur Verfügung. Das Geld dient der Landesre
gierung zufolge in erster Linie dazu, die Ver
gütung von Televisiten anzuheben und die 
digitale Anbindung an das Netzwerk des Vir
tuellen Krankenhauses zu bezuschussen.

Eine valide Aussage darüber, wie viele Pa
tienten von Long COVID, dem PostVACSyn

drom und dem Chronic FatigueSyndrom in 
NRW betroffen sind, sei bislang nicht möglich, 
räumte die Landesregierung ein. Zudem gebe 
es derzeit keine standardisierten Diagnostik 
und Therapieverfahren, da Kenntnisse über 
die Ursachen der Erkrankungen fehlten. Auch 
die Bundesregierung wolle die Versorgung 
der Betroffenen verbessern und habe bis spä
testens Ende dieses Jahres eine entsprechen
de Richtlinie angekündigt. HK

Gesetzentwurf

Krankenhausreform unter der Lupe

Auf neun Seiten beschäftigte sich das Rheini-
sche Ärzteblatt (RÄ) in der ersten OktoberAus
gabe 1973 ausführlich mit dem Gesetzentwurf 
zum Landeskrankenhausgesetz Nordrhein
Westfalen. Der damalige NRWGesundheits

minister Werner Figgen 
hatte im Juni 1973 den 
Referentenentwurf vor
gestellt. Das RÄ kritisier
te, dass „sachverständi
ge Organisationen der 
Ärzte und der Kranken

hausträger“ nicht bereits in der Vorbereitungs
phase hinzugezogen worden waren. „Manche 
unrealis tische Formulierung wäre dann viel
leicht vermieden worden“, so das RÄ. „Nach 
genauer Prüfung dieses Entwurfs ist zu hoffen, 
daß er noch in wesentlichen Punkten geändert 
wird.“ Das Landeskrankenhausgesetz wurde 
Ende 2007 vom aktuell geltenden Kranken
hausgestaltungsgesetz abgelöst. Es enthielt 
unter anderem Grundsätze zur Krankenhaus

planung und zur Förderung der Kliniken. Bei 
der Krankenhausplanung war vorgesehen, die 
Kliniken in Versorgungsstufen einzuteilen: 
von ortsnahen Häusern der Grundversorgung 
mit 180 bis 320 Betten bis zu regionalen Spit
zenversorgern mit mehr als 600 Betten. Dabei 
blieb die Frage offen, was mit kleineren Häu
sern mit weniger als 180 Betten passieren soll
te. In Punkto Investitionskosten regelte das 
übergeordnete Bundesgesetz zur Kranken
hausfinanzierung aus dem Jahr 1972, dass die 
finanzielle Sicherstellung der Krankenhaus
versorgung eine öffentliche Aufgabe ist. Der 
Landesgesetzentwurf verteilte die nicht vom 
Bund getragenen Investitionskosten, die rund 
zwei Drittel der Gesamtsumme entsprachen, 
zwischen Land, Kommunen und Landschafts
verbänden. Das Land trug 60 Prozent und die 
Kommunen sowie Landschaftsverbände soll
ten jeweils 20 Prozent beitragen. Im Landes
haushalt für 1973 war eine Milliarde DM an 
Investitionskosten eingeplant. bre

Noch gibt es keine standardisierten Diagnostik- und 
Therapieverfahren bei Long COVID. Das führt der  
NRW-Landesregierung zufolge mitunter dazu, dass  
Betroffene Leistungen der Kranken- oder Renten-
versicherung nicht erhalten. Foto: Zerbor/stock.adobe.com

Gewaltschutz

Beschwerdestelle 
für Pflegebedürftige
Zum Schutz vor Gewalt hat 
das Land NRW eine Monito
ring und Beschwerdestelle 
für Menschen in Pflegeein
richtungen geschaffen. Der 
neuen Anlaufstelle nach 
dem Wohn und Teilhabege
setz (WTG) müssen künftig 
sämtliche freiheitsbeschrän
kende und entziehende 
Maßnahmen gemeldet wer
den. Zu den Einrichtungen, 
die unter das WTG fallen, 
zählen Werkstätten für Men
schen mit Behinderung, 
 Alten und Pflegeheime, 
Wohneinrichtungen der Ein
gliederungshilfe, Anbieter
verantwortete Wohngemein
schaften, Hospize und Ein
richtungen der Tages und 
Nachtpflege. Menschen, die 
in den betroffenen Einrich
tungen leben oder arbeiten 
sowie Angehörige, die 
 Gewalt erlebt oder beobach
tet haben, können sich 
ebenfalls an die Monitoring 
und Beschwerdestelle  
wenden (www.lbbp.nrw.de/ 
monitoring-und-beschwerde 
stelle). bre

Grippe

Patienten an  
Impfung erinnern
Das Projekt ALIVE (alters
spezifische Impfinanspruch
nahme verbessern) hat den 
676 teilnehmenden Arztpra
xen in den Regionen Nord
rhein, WestfalenLippe und 
SchleswigHolstein erneut 
Materialien zum Thema 
 Impfen zur Verfügung 
 gestellt. Ziel ist, die Impf
quoten bei über 60Jährigen 
durch  gezielte Aufklärung zu 
erhöhen, teilten der Verband 
der Ersatzkassen und die 
Kassenärztliche Bundesver
einigung mit. Besonderes 
Augen merk liege auf Influen
za und Pneumokokken. HK
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